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23.073 n  Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (Differenzen)

23.073 - 3

Bundesgesetz 
über den elektronischen 
Identitätsnachweis und 
andere elektronische Nachweise
(E-ID-Gesetz, BGEID)

vom …

Die Bundesversammlung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 38 Absatz 1, 81 und 121 
Absatz 1 der Bundesverfassung1, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 
vom 22. November 20232,
beschliesst:

1  SR 101
2  BBl 2023 2842

Anträge der Kommission für Rechtsfragen 
des Nationalrates

vom 17. Oktober 2024

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, 
wo nichts vermerkt ist
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Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 10 Meldepflicht von Cy-
berangriffen gegen 
Ausstellerinnen 
und Verifikatorinnen

Die Ausstellerinnen und Verifikatorin-
nen melden dem Nationalen Zentrum 
für Cybersicherheit jeden Cyberan-
griff auf ihre Systeme.

Art. 11 Quellcode der Vertrau-
ensinfrastruktur

1 Das BIT veröffentlicht den Quell-
code der folgenden Elemente der 
Vertrauensinfrastruktur:
a. Basisregister;
b. Vertrauensregister;
c. Anwendung zur Aufbewahrung 

und Vorweisung von elektroni-
schen Nachweisen und dazuge-
höriges System für Sicherheitsko-
pien;

d. Anwendung zur Prüfung von elek-
tronischen Nachweisen.

2 Es veröffentlicht den Quellcode 
oder Teile davon nicht, wenn dies 
aus Gründen der Informatiksicherheit 
erforderlich ist.

Art. 10

... 
                     ... dem Bundesamt für 
Cybersicherheit jeden Cyberangriff 
auf ihre Systeme.

Art. 11Art. 11 Art. 11

1 Das BIT legt den Quellcode der 
Software der Vertrauensinfrastruktur 
offen.

1bis Es veröffentlicht den Quellcode 
oder Teile davon nicht, wenn die 
Rechte Dritter oder sicherheitsrele-
vante Gründe dies ausschliessen 
oder einschränken würden.
(siehe Art. 25 Abs. 6 und 7)

1bis Es veröffentlicht den Quellcode 
oder Teile davon nicht, solange die 
Rechte Dritter oder ... 
 
 

2 Zur koordinierten Offenlegung von 
Schwachstellen veröffentlicht es 
Richtlinien.

3 Es überprüft mit geeigneten Dritten 
regelmässig die Sicherheit der Ver-
trauensinfrastruktur.
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Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 16 Identitätsprüfung
1 Die Person, für welche die E-ID 
beantragt wird, muss ihre Identität 
prüfen lassen:
a. online durch das fedpol; oder
b. persönlich bei einer der von den 

Kantonen bezeichneten Stellen 
oder Behörden in der Schweiz 
oder einer der vom Bundesrat 
bezeichneten Stellen oder Behör-
den im Ausland.

2 Zur Prüfung der Identität der Person 
wird ihr Gesicht mit dem Gesichtsbild 
verglichen, das gespeichert ist:
a. im Informationssystem Ausweis-

schriften (ISA) nach Artikel 11 
AwG3;

b. im Zentralen Migrationsinformati-
onssystem (ZEMIS) nach Artikel 1 
des Bundesgesetzes vom 
20. Juni 20034 über das Informati-
onssystem für den Ausländer- 
und den Asylbereich;

c. im Informationssystem Ordipro 
des Eidgenössischen Departe-
ments für auswärtige Angelegen-
heiten nach Artikel 1 des Bundes-
gesetzes vom 18. Dezember 
20205 über die Bearbeitung von 
Personendaten durch das Eidge-
nössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten.

3 Das fedpol kann zum Vergleich 
nach Absatz 2 biometrische Daten 
erheben. 

3  SR 143.1
4  SR 142.51
5  SR 235.2

Art. 16 Art. 16

3 Das fedpol kann bei der online Iden-
titätsprüfung zum Vergleich nach 
Absatz 2 biometrische Daten erhe-
ben.

3 Der Gesichtsbildabgleich nach Ab-
satz 2 kann maschinell erfolgen.

4 Das fedpol kann bei der online Iden-
titätsprüfung zum Vergleich nach 
Absatz 2 biometrische Daten erhe-
ben.
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Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 17 Ausstellung
Das fedpol stellt die E-ID aus, sofern:
a. die Voraussetzungen nach Artikel 

13 erfüllt sind; und
b. die Identität der Person, für wel-

che die E-ID beantragt wird, veri-
fiziert werden konnte.

Art. 17 Art. 17 Art. 17
... ...

2 Es stellt bei der Ausstellung eine 
Bindung an die Inhaberin oder den 
Inhaber der E-ID sicher.

3 Die Ausstellung der E-ID erfolgt in 
der Anwendung zur Aufbewahrung 
und Vorweisung von elektronischen 
Nachweisen nach Artikel 7 Absatz 1.

3 ...                                  ... erfolgt in 
die Anwendung zur Aufbewahrung ...

3bis Die Antragstellerin oder der An-
tragsteller kann die Ausstellung der 
E-ID in eine andere Anwendung 
verlangen, wenn bei der Ausstellung 
die Bindung an die Inhaberin oder 
den Inhaber technisch überprüft 
werden kann.

4 Der Bundesrat kann Anwendungen 
von privaten Anbieterinnen anerken-
nen und diese für die Aufbewahrung 
und Vorweisung von E-ID zulassen. 
Er kann nähere Vorschriften zu den 
Voraussetzungen für die Anerken-
nung erlassen, insbesondere zu:

4 Der Bundesrat kann die Ausstellung 
der E-ID in weitere Anwendungen 
erlauben. Diese bedürfen der Aner-
kennung durch das Eidgenössische 
Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD). Die Anerkennung wird ge-
währt, wenn:

a. den fachlichen und sicherheitsbe-
zogenen Anforderungen und 
deren Überprüfung;

a. die Bindung an die Inhaberin oder 
den Inhaber durch angemessene 
technische und organisatorische 
Massnahmen sichergestellt ist; 
und

b. den Anforderungen an die Spei-
cherung und Weitergabe der 
Daten und deren Überprüfung;

b. die Anwendung nach Artikel 13 
des Datenschutzgesetzes vom 
25. September 2022 zertifiziert ist 
oder gleichwertige Garantien für 
den Schutz der Daten vorhanden 
sind.
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Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 23 Pflicht, die E-ID zu 
akzeptieren

Jede Behörde oder andere Stelle, die 
öffentliche Aufgaben erfüllt, muss die 
E-ID akzeptieren, sofern sie beim 
Vollzug von Bundesrecht eine elekt-
ronische Identifizierung vornimmt.

Art. 25 Informationssystem zur 
Ausstellung und zum 
Widerruf der E-ID

1 Das fedpol betreibt ein Informati-
onssystem zur Ausstellung und zum 
Widerruf der E-ID.
2 Das Informationssystem beinhaltet:
a. die Daten nach Artikel 14 Absatz 

2 über die beantragten und aus-
gestellten E-ID;

b. die Daten über den Ausstellungs-
prozess, die für Support- und 
Statistikzwecke sowie zur Unter-
suchung der Erschleichung oder 
missbräuchlichen Verwendung 
einer E-ID erforderlich sind;

c. die Angaben zum Widerruf der 
E-ID.

c. den auf diese Systeme anwend-
bare Standards und den techni-
schen Protokollen sowie zur re-
gelmässigen Überprüfung dieser 
Anwendungen von privaten An-
bieterinnen.

5 Der Bundesrat legt die Anforderun-
gen an Anwendungen nach den Ab-
sätzen 3bis und 4 näher fest.

Art. 23

... 
 
                                          ... beim 
Vollzug von Bundesrecht eine Identi-
fizierung vornimmt.

Art. 25Art. 25 Art. 25
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Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

3 Es greift auf die Daten nach Artikel 
14 Absatz 1 über Schnittstellen mit 
den folgenden Informationssystemen 
zu:
a. dem ISA;
b. dem ZEMIS;
c. dem elektronischen Personen-

standsregister nach Artikel 39 des 
Zivilgesetzbuchs6;

d. dem zentralen Versichertenregis-
ter nach Artikel 71 Absatz 4 des 
Bundesgesetzes vom 20. Dezem-
ber 19467 über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung;

e. dem Ordipro.
4 Die abgerufenen Daten dürfen aus-
schliesslich zum Zweck der Ausstel-
lung und des Widerrufs bearbeitet 
werden. Sie werden im Informations-
system nicht gespeichert.

6  SR 210
7  SR 831.10

5 Das fedpol veröffentlicht Richtlinien 
zur koordinierten Offenlegung von 
Schwachstellen und überprüft mit 
geeigneten Dritten regelmässig die 
Sicherheit des Informationssystems.

6 Es legt den Quellcode der Software 
des Informationssystems offen.
7 Es veröffentlicht den Quellcode 
oder Teile davon nicht, wenn die 
Rechte Dritter oder sicherheitsrele-
vante Gründe dies ausschliessen 
oder einschränken würden.
(siehe Art. 11 Abs. 1bis)

7 Es veröffentlicht den Quellcode 
oder Teile davon nicht, solange die 
Rechte Dritter oder ... 
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Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 34 Übergangsbestimmung
1 Die Pflicht, die E-ID zu akzeptieren 
(Art. 23), muss spätestens zwei Jah-
re nach dem Inkrafttreten der ge-
nannten Bestimmung erfüllt werden.
2 Der Bundesrat kann eine gestaffelte 
Bereitstellung der Vertrauensinfra-
struktur und der E-ID während maxi-
mal zwei Jahren nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes vorsehen, 
insbesondere bezüglich:
a. der Funktionalität der Anwendung 

nach Artikel 7; 
 

b. der Anzahl der online ausgestell-
ten E-IDs;

c. der Identitätsprüfung nach Artikel 
16 Absatz 1 Buchstabe b.

Art. 34

2 ...

a. der Bereitstellung des Vertrau-
ensregisters für privaten Ausstel-
lerinnen oder Verifikatorinnen 
nach Artikel 3 Absatz 4;

b. der Funktionalität der Anwendung 
nach Artikel 7;

c. der Anzahl der online ausgestell-
ten E-IDs;

d. der Identitätsprüfung nach Artikel 
16 Absatz 1 Buchstabe b.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Anhang
(Art. 33)

Änderung anderer  
Erlasse
Die nachstehenden Bundes-
gesetze werden wie folgt ge-
ändert:

Anhang
(Art. 33)

Anhang
(Art. 33)

10. Änderung vom 
29. September 20231 des 
Informationssicherheits-
gesetzes vom 18. Dezem-
ber 20202

1 AS 2024 257
2 SR 128

Die gesetzlichen Bestimmun-
gen in kursiv entsprechen der 
Fassung gemäss Änderung 
vom 29.09.2023 (22.073; BBl 
2023 2296; noch nicht in Kraft)

Art. 74bArt. 74b Meldepflichtige 
Behörden und 
Organisationen

1 Die Meldepflicht gilt für: 1 ...
a. Hochschulen nach Artikel 2 

Absatz 2 des Hoch-
schulförderungs- und -ko-
ordinationsgesetzes vom 
30. September 2011;

b. Bundes-, Kantons- und 
Gemeindebehörden sowie 
interkantonale, kantonale 
und interkommunale Orga-
nisationen, mit Ausnahme 
der Gruppe Verteidigung, 
wenn die Armee Assistenz-
dienst nach Artikel 67 oder 
Aktivdienst nach Artikel 76 
des Militärgesetzes vom 
3. Februar 1995 leistet;

c. Organisationen mit öffent-
lich-rechtlichen Aufgaben 
in den Bereichen Sicher-
heit und Rettung, Trink-
wasserversorgung, Abwas-
seraufbereitung und 
Abfallentsorgung;
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

d. Unternehmen, die in den 
Bereichen Energieversor-
gung nach Artikel 6 Absatz 
1 des Energiegesetzes 
vom 30. September 2016, 
Energiehandel, Energie-
messung oder Energie-
steuerung tätig sind, mit 
Ausnahme der Bewilli-
gungsinhaber gemäss 
Kernenergiegesetz vom 
21. März 2003, sofern ein 
Cyberangriff auf eine Kern-
anlage erfolgt;

e. Unternehmen, die dem 
Bankengesetz vom 8. No-
vember 1934, dem Versi-
cherungsaufsichtsgesetz 
vom 17. Dezember 2004 
oder dem Finanzmarktinf-
rastrukturgesetz vom 
19. Juni 2015 unterstehen;

f. Gesundheitseinrichtungen, 
die auf der kantonalen 
Spitalliste nach Artikel 39 
Absatz 1 Buchstabe e des 
Bundesgesetzes vom 
18. März 1994 über die 
Krankenversicherung auf-
geführt sind;

g. medizinische Laboratorien 
mit einer Bewilligung nach 
Artikel 16 Absatz 1 des 
Epidemiengesetzes vom 
28. September 2012;

h. Unternehmen, die für die 
Herstellung, das Inverkehr-
bringen und die Einfuhr 
von Arzneimitteln eine 
Bewilligung nach dem 
Heilmittelgesetz vom 
15. Dezember 2000 haben;
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

i. Organisationen, die Leis-
tungen zur Absicherung 
gegen die Folgen von 
Krankheit, Unfall, Arbeits- 
und Erwerbsunfähigkeit, 
Alter, Invalidität und Hilflo-
sigkeit erbringen;

j. die Schweizerische Radio- 
und Fernsehgesellschaft;

k. Nachrichtenagenturen von 
nationaler Bedeutung;

l. Anbieterinnen von Post-
diensten, die nach Artikel 4 
Absatz 1 des Postgesetzes 
vom 17. Dezember 2010 
bei der Postkommission 
registriert sind;

m. Eisenbahnunternehmen 
nach Artikel 5 oder 8c des 
Eisenbahngesetzes vom 
20. Dezember 1957 sowie 
Seilbahn-, Trolleybus-, 
Autobus- und Schifffahrts-
unternehmen mit einer 
Konzession nach Artikel 6 
des Personenbeförde-
rungsgesetzes vom 
20. März 2009;

n. Unternehmen der Zivilluft-
fahrt, die über eine Bewilli-
gung des Bundesamtes für 
Zivilluftfahrt verfügen, so-
wie die Landesflughäfen 
gemäss Sachplan Infra-
struktur der Luftfahrt;
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

o. Unternehmen, die nach 
dem Seeschifffahrtsgesetz 
vom 23. September 1953 
Güter auf dem Rhein be-
fördern, sowie Unterneh-
men, welche die Registrie-
rung, Ladung oder 
Löschung im Hafen Basel 
betreiben;

p. Unternehmen, welche die 
Bevölkerung mit unent-
behrlichen Gütern des 
täglichen Bedarfs versor-
gen und deren Ausfall oder 
Beeinträchtigung zu erheb-
lichen Versorgungsengpäs-
sen führen würde;

q. Anbieterinnen von Fern-
meldediensten, die beim 
Bundesamt für Kommuni-
kation nach Artikel 4 Ab-
satz 1 FMG registriert sind;

r. Registerbetreiberinnen und 
Registrare von Internet-Do-
mains nach Artikel 28b 
FMG;

s. Anbieterinnen und Betrei-
berinnen von Diensten und 
Infrastrukturen, die der 
Ausübung der politischen 
Rechte dienen;

t. Anbieterinnen und Betrei-
berinnen von Cloudcompu-
ting, Suchmaschinen, digi-
talen Sicherheits- und 
Vertrauensdiensten sowie 
Rechenzentren, sofern sie 
einen Sitz in der Schweiz 
haben;
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

u. Herstellerinnen von Hard- 
oder Software, deren Pro-
dukte von kritischen Infra-
strukturen genutzt werden, 
sofern die Hard- oder Soft-
ware einen Fernwartungs-
zugang hat oder zu einem 
der folgenden Zwecken 
eingesetzt wird:
1. Steuerung und Über-

wachung von betriebs-
technischen Systemen 
und Prozessen,

2. Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit.

v. Ausstellerinnen und Verifi-
katorinnen von elektroni-
schen Nachweisen im Sinn 
des Bundesgesetztes vom 
... über den elektronischen 
Identitätsnachweis und 
andere elektronische 
Nachweise.

2 Bei Behörden und Organisa-
tionen, die auch Tätigkeiten 
ausüben, die nicht unter Ab-
satz 1 fallen, besteht keine 
Meldepflicht für Cyberangriffe, 
die sich ausschliesslich auf 
diese Tätigkeiten auswirken.
3 Die Meldepflicht nach Absatz 
1 gilt für Cyberangriffe, die 
sich in der Schweiz auswirken, 
auch wenn sich die betroffe-
nen Informatikmittel im Aus-
land befinden.
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